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1. Abschluss des Reisevertrages 
1.1 Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der

Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss des
Reisevertrages verbindlich an. Grundlage dieses
Angebots sind die Reiseausschreibung und die
ergänzenden Informationen des Reiseveranstalters
für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden
vorliegen.

1.2 Reisevermittler (z.B. Reisebüros) und Leistungs-
träger (z.B. Hotels, Beförderungsunternehmen)
sind vom Reiseveranstalter nicht bevollmächtigt,
Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben
oder Zusicherungen zu machen, die den verein-
barten Inhalt des Reisevertrages abändern, über
die vertraglich zugesagten Leistungen des
Reiseveranstalters hinausgehen oder im Wider-
spruch zur Reiseausschreibung stehen.

1.3 Orts- und Hotelprospekte, die nicht vom Reise-
veranstalter herausgegeben werden, sind für den
Reiseveranstalter und dessen Leistungspflicht nicht
verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche
Vereinbarung mit dem Reisenden zum Gegen-
stand der Reiseausschreibung oder zum Inhalt der
Leistungspflicht des Reiseveranstalters gemacht
wurden. 

1.4 Die Buchung kann mündlich, schriftlich, telefo-
nisch, per Telefax oder auf elektronischem Weg
(E-Mail, Internet) erfolgen. Bei elektronischen
Buchungen bestätigt der Reiseveranstalter den
Eingang der Buchung unverzüglich auf elektroni-
schem Weg. Diese Eingangsbestätigung stellt
noch keine Bestätigung der Annahme des Bu-
chungsauftrags dar. 

1.5 Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen
von Mitreisenden, für die er die Buchung vor-
nimmt, wie für seine eigenen einzustehen, sofern
er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und
gesonderte Erklärung übernommen hat. 

1.6 Der Vertrag kommt mit dem Zugang der An-
nahmeerklärung des Reiseveranstalters zustande.
Sie bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder
unverzüglich nach Vertragsschluss wird der
Reiseveranstalter dem Kunden eine schriftliche
Reisebestätigung übermitteln. Hierzu ist er nicht
verpflichtet, wenn die Buchung durch den Kunden
weniger als 7 Werktage vor Reisebeginn erfolgt. 

1.7 Weicht der Inhalt der Annahmeerklärung des
Reiseveranstalters vom Inhalt der Buchung ab, so
liegt ein neues Angebot des Reiseveranstalters
vor, an das er für die Dauer von zehn Tagen
gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grund-
lage dieses neuen Angebots zustande, wenn der
Kunde innerhalb der Bindungsfrist dem Reise-
veranstalter die Annahme durch ausdrückliche
Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung erklärt. 

2. Bezahlung 
2.1 Reiseveranstalter und Reisevermittler dürfen

Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der
Reise nur fordern oder annehmen, wenn dem
Kunden der Sicherungsschein übergeben wurde.
Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändi-
gung des Sicherungsscheines eine Anzahlung in
Höhe von 20 % des Reisepreises zur Zahlung fällig.
Die Restzahlung wird spätestens 4 Wochen vor
Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein
übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in
Ziffer 8 genannten Grund abgesagt werden kann. 

2.2 Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die
Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten
Zahlungsfälligkeiten, so ist der Reiseveranstalter
berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom
Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit
Rücktrittskosten gemäß Ziffer 5.2 Satz 2 bis 5.5 zu
belasten.

3. Leistungen und Leistungsänderungen 
3.1 Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von

dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die
nach Vertragsabschluss notwendig werden und
vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glau-
ben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, so-
weit die Änderungen nicht erheblich sind und den
Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen.

3.2 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben
unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit
Mängeln behaftet sind.

3.3 Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden
über wesentliche Leistungsänderungen unverzüg-
lich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu
informieren. 

3.4 Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesent-
lichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt,

unentgeltlich vom Reisevertrag zurückzutreten
oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwer-
tigen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstal-
ter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehr-
preis für den Kunden aus seinem Angebot anzu-
bieten. Der Kunde hat diese Rechte unverzüglich
nach der Erklärung des Reiseveranstalters über
die Änderung der Reiseleistung oder die Absage
der Reise diesem gegenüber geltend zu machen.

4. Preiserhöhung
Der Reiseveranstalter behält sich vor, den im
Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Er-
höhung der Beförderungskosten oder der Ab-
gaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder
Flughafengebühren oder einer Änderung der für
die betreffende Reise geltenden Wechselkurse ent-
sprechend wie folgt zu ändern.

4.1 Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages
bestehenden Beförderungskosten, insbesondere
die Treibstoffkosten, so kann der Reiseveranstalter
den Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden
Berechnung erhöhen:
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Er-
höhung kann der Reiseveranstalter vom Rei-
senden den Erhöhungsbetrag verlangen.
b) In anderen Fällen werden die vom Beför-
derungsunternehmen pro Beförderungsmittel
geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten
durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten
Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergeben-
den Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann der
Reiseveranstalter vom Reisenden verlangen.

4.2 Werden die bei Abschluss des Reisevertrages
bestehenden Abgaben wie Hafen- oder Flug-
hafengebühren gegenüber dem Reiseveranstalter
erhöht, so kann der Reisepreis um den entspre-
chenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.

4.3 Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Ab-
schluss des Reisevertrages kann der Reisepreis in
dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise
dadurch für den Reiseveranstalter verteuert hat.

4.4 Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen
Vertragsschluss und dem vereinbarten Reise-
termin mehr als 4 Monate liegen und die zur
Erhöhung führenden Umstände vor Vertrags-
schluss noch nicht eingetreten und bei Vertrags-
schluss für den Reiseveranstalter nicht vor-
hersehbar waren.

5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/
Stornokosten

5.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der
Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber
dem Reiseveranstalter unter der vorstehend/nach-
folgend angegebenen Anschrift zu erklären. Falls
die Reise über ein Reisebüro gebucht wurde, kann
der Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt wer-
den. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt
schriftlich zu erklären.

5.2 Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt
er die Reise nicht an, so verliert der Reiseveran-
stalter den Anspruch auf den Reisepreis. Statt-
dessen kann der Reiseveranstalter, soweit der
Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder ein Fall
höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene Ent-
schädigung für die bis zum Rücktritt getroffenen
Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen in
Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis ver-
langen. 

5.3 Der Reiseveranstalter hat diesen Entschädigungs-
anspruch zeitlich gestaffelt, d. h. unter Berücksich-
tigung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum
vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem
prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauscha-
liert und bei der Berechnung der Entschädigung
gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhn-
lich mögliche anderweitige Verwendungen der
Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschädigung
wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rück-
trittserklärung des Kunden wie folgt berechnet: 
Bis 30 Tage vor Reiseantritt: 20 %, ab 29 bis 22
Tage vor Reiseantritt: 25 %, ab 21 bis 15 Tage vor
Reiseantritt: 30 %, ab 14 bis 7 Tage vor Reise-
antritt: 55 %, ab 6 bis 3 Tage vor Reiseantritt: 75 %,
ab 2 Tage vor Reiseantritt: 90%.
Für Alaska/Yukon gelten gesonderte Stornobe-
dingungen: Bis 30 Tage vor Reiseantritt: 20 %, ab
29 Tage vor Reiseantritt: 95%, Brooks Lodge ab 60
Tage vor Reiseantritt: 95%.

5.4 Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenom-
men, dem Reiseveranstalter nachzuweisen, dass
diesem überhaupt kein oder ein wesentlich niedri-

gerer Schaden entstanden ist, als die von ihm
geforderte Pauschale. 

5.5 Der Reiseveranstalter behält sich vor, in Ab-
weichung von den vorstehenden Pauschalen eine
höhere, konkrete Entschädigung zu fordern,
soweit der Reiseveranstalter nachweist, dass ihm
wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils
anwendbare Pauschale entstanden sind. In die-
sem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die
geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung
der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen,
anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen
konkret zu beziffern und zu belegen.

5.6 Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß §651 b
BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt
durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. 

6. Umbuchungen
6.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss

auf Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des
Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unter-
kunft oder der Beförderungsart (Umbuchung)
besteht nicht. Wird auf Wunsch des Kunden den-
noch eine Umbuchung vorgenommen, kann der
Reiseveranstalter bei Einhaltung der nachstehen-
den Fristen ein Umbuchungsentgelt pro Kunde
erheben. Dieses beträgt bis 30 Tage vor Abreise:
a) für Flüge zwischen 100,- und 300,- Euro pro
Person, je nach gewählter Fluggesellschaft.
b) für Mietwagen, Unterkünfte und Touren 25,-
Euro pro Person und Leistung.

6.2 Bei Umbuchungswünschen, die die Verschiebung
anderen Leistungen nach sich ziehen, werden für
die ebenfalls betroffenen Leistungen die gleichen
Umbuchungsgebühren berechnet wie unter Punkt 6.1.

6.3 Umbuchungswünsche des Kunden, die nach
Ablauf der Frist erfolgen, können, sofern ihre
Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach
Rücktritt vom Reisevertrag gemäß Ziffer 5.2 bis 5.6
zu den Bedingungen und gleichzeitiger Neuan-
meldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei
Umbuchungswünschen, die nur geringfügige
Kosten verursachen. 

6.4 Bei anderweitigen, geringfügigen Änderungen
berechnet der Reiseveranstalter ein Bearbeitungs-
entgelt in Höhe von 25,- EUR pro Person und
Leistung.

7. Nicht in Anspruch genommene Leistung 
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die
ihm ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in
Anspruch aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind
(z. B. wegen vorzeitiger Rückreise oder aus sonsti-
gen zwingenden Gründen), hat er keinen
Anspruch auf anteilige Erstattung des
Reisepreises. Der Reiseveranstalter wird sich um
Erstattung der ersparten Aufwendungen durch
die Leistungsträger bemühen. Diese Verpflichtung
entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche
Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung
gesetzliche oder behördliche Bestimmungen ent-
gegenstehen.

8. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteil-
nehmerzahl
Der Reiseveranstalter kann wegen Nichterreichens
der Mindestteilnehmerzahl nur dann vom
Reisevertrag zurücktreten, wenn er 
a) in der jeweiligen Reiseausschreibung die Mindest-
teilnehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt, bis
zu welchem vor dem vertraglich vereinbarten Rei-
sebeginn dem Reisenden spätestens die Erklä-
rung zugegangen sein muss, angegeben hat und
b) in der Reisebestätigung die Mindestteilneh-
merzahl und die späteste Rücktrittsfrist deutlich
angibt oder auf die entsprechenden Angaben in
der Reiseausschreibung verweist. 
Wir erklären unseren Kunden gegenüber den
Rücktritt spätestens 4 Wochen vor dem vereinbar-
ten Reiseantritt.
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersicht-
lich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht
erreicht werden kann, hat der Reiseveranstalter
unverzüglich von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch
zu machen. Wird die Reise aus diesem Grund nicht
durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis
geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.

9. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag ohne
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Kunde
ungeachtet einer Abmahnung des Reiseveranstal-
ters nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem
Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist.
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Sicher reisen – besser erholen!
Wir möchten, dass Ihnen Ihr Urlaub in bester Erinnerung bleibt. Mit ELVIA Reiseschutz sind Sie weltweit
immer auf der sicheren Seite! Wählen Sie Ihren Reiseschutz und reisen Sie immer mit einem sicheren Gefühl.

ELVIA 
FernFlug-Vollschutz
mit und ohne Reise-Krankenversicherung

 WELT

• Reiserücktritt-Versicherung
• Reiseabbruch-Versicherung
• Umbuchungsgebühren-Schutz
• Reisegepäck-Versicherung

Versicherungssummen: 2.000,– je
Person, 4.000,– je Familie / Paar

• Reise-Krankenversicherung 
inkl. Kranken-Rücktransport

• Reiserücktritt-Versicherung
• Reiseabbruch-Versicherung
• Umbuchungsgebühren-Schutz
• Reisegepäck-Versicherung

Versicherungssummen: 2.000,– je
Person, 4.000,– je Familie / Paar

Reise-
preis

Prämie 
je Person

Reise-
preis

Prämie 
je Person

bis 1.500,– 88,– bis 1.500,– 52,–

bis 2.000,– 110,– bis 2.000,– 67,–

bis 2.500,– 132,– bis 2.500,– 81,–

bis 10.000,– 5,5 % bis 10.000,– 4,0 %
vom Reisepreis vom Reisepreis

Zuschlag je
Per son ab 70 J. + 10,–

Zuschlag je
Per son ab 70 J. + 10,–

Reise-
preis

Prämie 
je Familie / 
Paar 

Reise-
preis

Prämie 
je Familie /
Paar / Objekt

bis 1.500,– 137,– bis 1.500,– 80,–

bis 2.000,– 156,– bis 2.000,– 92,–

bis 2.500,– 168,– bis 2.500,– 102,–

bis 3.500,– 129,–

bis 4.500,– 179,–

bis 10.000,– 5,7 % bis 10.000,– 4,2 %
vom Reisepreis vom Reisepreis

Zuschlag je
Per son ab 70 J. + 10,–

Zuschlag je
Per son ab 70 J. + 10,–

ELVIA 
Reiserücktritt-
Vollschutz
 WELT

• Reiserücktritt-Versicherung
• Reiseabbruch-Versicherung
• Umbuchungsgebühren-Schutz

Reise- / 
Mietpreis

Prämie 
je Person

bis 1.500,– 52,–

bis 2.000,– 65,–

bis 10.000,– 3,5 %
vom Reisepreis

Zuschlag je
Per son ab 70 J. + 10,–

Reise- / 
Mietpreis

Prämie 
je Familie / 
Paar / Objekt

bis 1.500,– 59,–

bis 2.000,– 79,–

bis 2.500,– 99,–

bis 3.000,– 119,–

bis 3.500,– 139,–

höhere Reisepreise auf Anfrage

Zuschlag je
Per son ab 70 J. + 10,–

365 Tage Schutz und Sicherheit!
Mit dem attraktiven ELVIA Jahrespaket 365-Vollschutz sind Sie ein ganzes Jahr lang weltweit auf allen Reisen geschützt! Der ELVIA Jahres-
Reiseschutz mit Bestnoten von Stiftung Warentest hilft sofort, rund um die Uhr und überall auf der Welt. Einmal abschließen und auf allen
Reisen Sicherheit genießen. Fragen Sie Ihren Boomerang-Kundenberater nach ELVIA Jahres-Reiseschutz!

Reiseart: gültig für alle Reisearten

Geltungsbereich: weltweit

Reisedauer:
Die Versicherungen gelten für die Dauer einer Reise (vom Antritt der Reise bis zur Rück-

kehr), maximal 45 Tage. Der Jahres-Reiseschutz gilt für beliebig viele Reisen innerhalb 

eines Jahres, die bis zu maximal 45 Tagen je Reise dauern dürfen. Im Rahmen der Reise-

rücktritt- und Reiseabbruch-Versicherung besteht Versicherungsschutz unabhängig von 

der Dauer der Reise.

Einzel-Prämie:
gültig für jeweils eine Person

Familien- / Paar-Prämie:
gültig für max imal zwei Erwachsene, unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis und 

Kinder bis zur Voll endung des 21. Lebens jahres, sofern im Versicherungsvertrag namen-

tlich genannt

Objekt:
gültig für gemietete Objekte (z. B. Ferienwohnung, Wohnmobil, Hausboot, Fährpassage)

Zuschlag für Personen ab 70 Jahre:
Maßgebend ist das Alter bei Versicherungs abschluss. Wird beim ELVIA Jahres-Reiseschutz 

die Altersgrenze von 70 Jahren wäh rend der Laufzeit des Vertrages erreicht, fällt der Al-

terszuschlag erst bei der nächsten Verlängerung des Vertrages um ein weiteres Jahr an.

Abschlusshinweise:
Der Abschluss des Reiserücktritt-Schutzes / Paketes mit Reiserücktritt-Schutz sollte bei Bu-

chung der Reise erfolgen, ein späterer Abschluss ist bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich.

Bei Buchungen ab 29 Tagen vor Reiseantritt ist der Reiseschutz sofort, spätestens inner-

halb der nächsten 3 Werktage, abzuschließen. Die Reiserücktritt-Versicherung gilt jeweils 

nur für die gemäß Reisebestätigung gebuchte Reise. In den übrigen Versicherungssparten 

beginnt der Versicherungsschutz mit dem Antritt der versicherten Reise und endet mit dem 

vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der Beendigung der versicherten Reise. Der 

Versicherungsschutz verlängert sich über das planmäßige Reiseende hinaus, wenn die ver-

einbarte Versicherung die gesamte geplante Reise erfasst und sich die Beendigung der 

Reise aus Gründen verzögert, welche die versicherte Person nicht zu vertreten hat.

Wichtige Information:
Maßgebend für den Versicherungsschutz sind die Versicherungsbedingungen der 

Mondial Assistance International AG. Die vollständigen Produkt- und Verbraucherinfor-

mationen und Versicherungsbedingungen können Sie unter www.boomerang-reisen.de 

einsehen oder unter Telefon +49 (0)89 62424-460 anfordern. Leistungs- und Prämien-

änderungen vorbe halten.

Unsere Reise-Assistance 
garantiert rund um die Uhr 
schnelle und fachkundige 
Hilfe weltweit! Unsere 
Spezialisten beraten und in-
formieren kompetent, ob z. B. 
eine Reise storniert werden 
sollte oder wo im Ausland 
ein geeigneter Arzt oder eine 
Klinik zu finden ist. So lassen 
sich Zahlungskürzungen 
gegebenenfalls vermeiden. 

Krank vor oder 

während der Reise?

Reise-Assistance 
in allen Produkten 
enthalten
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Kündigt der Reiseveranstalter, so behält er den
Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch
den Wert der ersparten Aufwendungen sowie die-
jenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer
anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch
genommenen Leistung erlangt, einschließlich der
ihm von den Leistungsträgern gutgebrachten
Beträge.

10. Obliegenheiten des Kunden
10.1 Mängelanzeige

Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so
kann der Kunde Abhilfe verlangen.
Der Kunde ist aber verpflichtet, dem Reiseveran-
stalter einen aufgetretenen Reisemangel unver-
züglich anzuzeigen. Unterlässt er dies schuldhaft,
tritt eine Minderung des Reisepreises nicht ein.
Dies gilt nur dann nicht, wenn die Anzeige erkenn-
bar aussichtslos ist oder aus anderen Gründen
unzumutbar ist. Der Kunde ist verpflichtet, seine
Mängelanzeige unverzüglich der Reiseleitung am
Urlaubsort zur Kenntnis zu geben. Ist eine
Reiseleitung am Urlaubsort nicht vorhanden, sind
etwaige Reisemängel dem Reiseveranstalter an
dessen Sitz zur Kenntnis zu geben. Über die
Erreichbarkeit der Reiseleitung bzw. des Reisever-
anstalters wird der Kunde in der Leistungs-
beschreibung, spätestens jedoch mit den
Reiseunterlagen, unterrichtet. Die Reiseleitung ist
beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies mög-
lich ist. Sie ist jedoch nicht befugt, Ansprüche des
Kunden anzuerkennen.

10.2 Fristsetzung vor Kündigung
Will ein Kunde den Reisevertrag wegen eines Reise-
mangels der in § 615 c BGB bezeichneten Art nach
§ 615 e BGB oder aus wichtigem, dem Reiseveran-
stalter erkennbaren Grund wegen Unzumutbarkeit
kündigen, hat er dem Reiseveranstalter zuvor eine
angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen.
Dies gilt nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich
ist oder vom Reiseveranstalter verweigert wird oder
wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch
ein besonderes, dem Reiseveranstalter erkennba-
res Interesse des Kunden gerechtfertigt wird.

10.3 Gepäckverlust und Gepäckverspätung
Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flug-
reisen empfiehlt der Veranstalter dringend unver-
züglich an Ort und Stelle mittels Schadensanzeige
(P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen.
Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstat-
tungen ab, wenn die Schadenanzeige nicht ausge-
füllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Ge-
päckverlust binnen 7 Tagen, bei Verspätung inner-
halb 21 Tagen nach Aushändigung, zu erstatten.
Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder
die Fehlleitung von Reisegepäck der Reiseleitung
oder der örtlichen Vertretung des Veranstalters
anzuzeigen.

10.4 Reiseunterlagen
Der Kunde hat den Reiseveranstalter zu informie-
ren, wenn er die erforderlichen Reiseunterlagen (z. B.
Flugschein, Hotelgutscheine) nicht innerhalb der
vom Reiseveranstalter mitgeteilten Frist erhält.

11. Beschränkung der Haftung 
11.1 Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters

für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf
den dreifachen Reisepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
b) soweit der Reiseveranstalter für einen dem
Kunden entstehenden Schaden allein wegen
eines Verschuldens eines Leistungsträgers verant-
wortlich ist.

11.2 Die deliktische Haftung des Reiseveranstalters für
Sachschäden, die nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen
Reisepreis beschränkt. Diese Haftungshöchst-
summe gilt jeweils je Kunden und Reise. Mög-
licherweise darüber hinausgehende Ansprüche im
Zusammenhang mit Reisegepäck nach dem
Montrealer Übereinkommen bleiben von der
Beschränkung unberührt.

11.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstö-
rungen, Personen- und Sachschäden im Zu-
sammenhang mit Leistungen, die als Fremdleis-
tungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge,
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstel-
lungen, Beförderungsleistungen von und zum aus-
geschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn
diese Leistungen in der Reiseausschreibung und
der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter
Angabe des vermittelten Vertragspartners als

Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet
werden, dass sie für den Kunden erkennbar nicht
Bestandteil der Reiseleistungen des Reiseveran-
stalters sind. 
Der Reiseveranstalter haftet jedoch 
a) für Leistungen, welche die Beförderung des
Kunden vom ausgeschriebenen Ausgangsort der
Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischen-
beförderungen während der Reise und die Un-
terbringung während der Reise beinhalten,
b)  wenn und insoweit für einen Schaden des
Kunden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs-
oder Organisationspflichten des Reiseveranstal-
ters ursächlich geworden ist.

12. Ausschluss von Ansprüchen
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbrin-
gung der Reise hat der Kunde innerhalb eines
Monats nach dem vertraglich vorgesehenen
Zeitpunkt der Beendigung der Reise geltend zu
machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend
nur gegenüber dem Reiseveranstalter unter der
nachfolgend angegebenen Anschrift erfolgen.
Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche
nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden
an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist.
Dies gilt jedoch nicht für die Frist zur Anmeldung
von Gepäckschäden, Zustellungsverzögerungen
bei Gepäck oder Gepäckverlust im Zusammen-
hang mit Flügen gemäß Ziffer 10.3. Diese sind bin-
nen 7 Tagen bei Gepäckverlust, binnen 21 Tagen
bei Gepäckverspätung nach Aushändigung, zu
melden.

13. Verjährung
13.1 Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis 651f

BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen
oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Reisever-
anstalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstalters beru-
hen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für
Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des Reiseveranstalters oder
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsge-
hilfen des Reiseveranstalters beruhen.

13.2 Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f
BGB verjähren in einem Jahr.

13.3 Die Verjährung nach Ziffer 13.1 und 13.2. beginnt
mit dem Tag, an dem die Reise nach den vertrag-
lichen Vereinbarungen enden sollte.

13.4 Schweben zwischen dem Reisenden und dem
Reiseveranstalter Verhandlungen über den An-
spruch oder die den Anspruch begründenden
Umständen, so ist die Verjährung gehemmt, bis
der Reisende oder der Reiseveranstalter die
Fortsetzung der Verhandlung verweigert. Die
Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem
Ende der Hemmung ein. 

14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
14.1 Der Reiseveranstalter wird Staatsangehörige eines

Staates der Europäischen Gemeinschaften, in dem
die Reise angeboten wird, über Bestimmungen
von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften vor
Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Ände-
rungen vor Reiseantritt unterrichten. Für Ange-
hörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsu-
lat Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, dass
keine Besonderheiten in der Person des Kunden
und eventueller Mitreisender (z.B. Doppelstaats-
angehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.

14.2 Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen
und Mitführen der notwendigen Reisedokumente,
eventuell erforderliche Impfungen sowie das
Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nach-
teile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschrif-
ten erwachsen, z. B. die Zahlung von Rücktrittskos-
ten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn
der Reiseveranstalter schuldhaft nicht, unzurei-
chend oder falsch informiert hat. 

14.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzei-
tige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa
durch die jeweilige diplomatische Vertretung,
wenn der Kunde ihn mit der Besorgung beauftragt
hat, es sei denn, dass der Reiseveranstalter eigene
Pflichten schuldhaft verletzt hat.

15. Informationspflichten über die Identität des ausfüh-
renden Luftfahrtunternehmens.
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Flug-
gästen über die Identität des ausführenden Luft-
fahrtunternehmens verpflichtet den Reiseveran-
stalter, den Kunden über die Identität der ausfüh-

renden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen
der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeför-
derungsleistungen bei der Buchung zu informie-
ren. Steht bei der Buchung die ausführende Flug-
gesellschaft noch nicht fest, so ist der Reiseveran-
stalter verpflichtet, dem Kunden die Fluggesell-
schaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die
wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw.
werden. Sobald der Reiseveranstalter weiß, wel-
che Fluggesellschaft den Flug durchführen wird,
muss er den Kunden informieren. Wechselt die
dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft ge-
nannte Fluggesellschaft, muss der Reiseveran-
stalter den Kunden über den Wechsel informieren.
Er muss unverzüglich alle angemessenen Schritte
einleiten, um sicherzustellen, dass der Kunde so
rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet
wird. 
Die „Black List“ ist auf folgender Internetseite
abrufbar: http://air-ban.europa.eu.

16. Rechtswahl 
Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden
und dem Reiseveranstalter findet ausschließlich
deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für
das gesamte Rechtsverhältnis. Soweit bei Klagen
des Kunden gegen den Reiseveranstalter im
Ausland für die Haftung des Reiseveranstalters
dem Grunde nach nicht deutsches Recht ange-
wendet wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen,
insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe
von Ansprüchen des Kunden ausschließlich deut-
sches Recht Anwendung.

17. Gerichtsstand
17.1 Der Kunde kann den Reiseveranstalter nur an des-

sen Sitz verklagen.
17.2 Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den

Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend.
Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner
des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts
oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder
deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist,
wird als Gerichtsstand der Sitz des Reiseveran-
stalters vereinbart.

17.3 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,   
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht
abdingbaren Bestimmungen internationaler Ab-
kommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem
Kunden und dem Reiseveranstalter anzuwenden
sind, etwas anderes zugunsten des Kunden ergibt
oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag an-
wendbare, nicht abdingbare Bestimmungen im
Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört,
für den Kunden günstiger sind als die nachfolgen-
den Bestimmungen oder die entsprechenden
deutschen Vorschriften.

18. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des
Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des
gesamten Reisevertrages zur Folge.

19. Hinweis zur Kündigung wegen höherer Gewalt
Zur Kündigung des Reisevertrages wird auf die
gesetzliche Regelung im BGB verwiesen, die wie
folgt lautet: 
„§ 651j: (1) Wird die Reise infolge bei Vertragsab-
schluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt
erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträch-
tigt, so können sowohl der Reiseveranstalter als
auch der Reisende den Vertrag allein nach
Maßgabe dieser Vorschrift kündigen. (2) Wird der
Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, so finden die
Vorschriften des § 651e Abs. 3 Sätze 1 und 2, Abs.
4 Satz 1 Anwendung. Die Mehrkosten für die
Rückbeförderung sind von den Parteien je zur
Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehr-
kosten dem Reisenden zur Last.“

Veranstalter: 
Boomerang Reisen GmbH
Biewerer Straße 15, 54293 Trier
Geschäftsführer: Andreas Macherey

Stand: 08. Januar 2010
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